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Vorwort 

 
 
Bei diesem Buch handelt es sich um ein Kompendium und somit liegt laut Wikipedia ein kurz gefasstes 
Lehrbuch bzw. Nachschlagewerk vor. 
 
 
Dieses Werk ist für die alltägliche Anwendung im Innen- und Außendienst gedacht und soll 
übersichtlich zusammengestellte Informationen vorhalten. 
 
 
Daher wurde bei der Erstellung bewusst auf umfangreiche Paragraphen, Gesetzestexte und 
Bedingungswerke verzichtet.  
 
 
Erklärtes Ziel vom Autoren: Eine Art Arbeitsunterlage zu verfassen, in der die Informationen aus der 
Praxis für die Praxis enthalten sind. 
 
 
Dieses Buch hat einen rein informatorischen Zweck und kann daher nicht verbindl ich zur Beurteilung 
von zu versichernden Risiken herangezogen werden 
 
 
 
Horstmar im März 2018, 

 

Marc Latza 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Lehrbuch
http://de.wikipedia.org/wiki/Nachschlagewerk
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Der Autor 

 
 
Marc Latza 
 
 

• geboren 1974 
 

• seit 1994 als gelernter Versicherungskaufmann tätig 
 

• Haftpflicht Underwriter (DVA) 
 

• Technischer Underwriter (DVA) 
 

• Versicherungsrisikomanager (IOFC) 
 

• Fachbuchautor 
 

• Dozent  
 

• Akkreditierter Fachjournalist 
  
 
Regelmäßig bietet der Autor zu diversen versicherungstechnischen Themen Seminare an.  
 
 
Das Seminar zum Thema „1x1 der Architektenhaftpflicht“ wurde 2014 inhaltlich von der 
Architektenkammer NRW geprüft und als Fortbildungsveranstaltung für Architekten und Ingenieure 
anerkannt ! 
 
 
 

 
 

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.  

Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks,  
des Vortrages, der Entnahme von Abbildungen, Tabellen oder Texten, der Funksendung,  

der Mikroverfi lmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in 

Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. 
Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall  nur in  

den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung 
zulässig. 

Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. 
 Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechts. 
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Die Aufgabe einer Berufshaftpflichtversicherung 
 
 
Die Aufgabe einer Berufshaftpflichtversicherung ist es, den Architekt / Ingenieur vor finanziellen 
Belastungen zu schützen, die seine Liquidität bzw. seine Existenz gefährden könnten. 
 
Die Berufshaftpflicht schützt im Schadensfall nicht nur das Vermögen des Architekten, sondern soll 
auch gewährleisten, dass der Schaden des Bauherrn abgesichert ist.  
 
Eine Berufshaftpflichtversicherung kann freiberuflich oder nebenberuflich tätigen Architekten und 
Ingenieuren angeboten werden und zwar entweder als 
 

durchlaufende Jahresversicherung 
 

oder 
 

objektbezogene Versicherung für ein einzelnes Bauvorhaben. 
 

 
Anzumerken ist hier allerdings die unterschiedliche Berechnung des entsprechenden Beitrages.  
 
Bei den Jahresverträgen wird i.d.R. die Jahreshonorarsumme (JHS) berücksichtigt und bei den 
Objektdeckungen die jeweilige Bausumme (Bau- und Planungskosten), jeweils ohne Mehrwertsteuer. 
 
Da diese Summen und somit die Berechnungsgrundlage in ihrer Höhe sehr unterschiedlich sein 
können, rechnen sich die Jahresverträge schon meistens ab dem 2. oder 3. Planungsobjekt im Jahr ! 
 
Ferner kann es bei der Objektdeckung zu Versicherungslücken kommen ! Hierauf gehe ich im Thema 
„Das Verstoßprinzip“ explizit ein. 
 

 
Zur freiberuflichen oder nebenberuflichen Tätigkeit des Architekten / Ingenieurs gehören alle 
Leistungen, die nach den landesrechtlichen Architekten-/Ingenieurgesetzen sowie der einschlägigen 
Honorarordnung HOAI unter sein Berufsbild fallen.  
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Leistungspflicht des Versicherers 
 
 
Die Leistungspflicht des Versicherers umfasst neben der Aufklärung des Sachverhalts in technischer 
und juristischer Hinsicht folgendes: 

 

• Prüfung der Haftungsfrage nach Grund und Höhe 
 

• Abwehr unberechtigter und überhöhter Ansprüche  => Rechtsschutzfunktion 
 

• Befriedigung berechtigter Schadensersatzansprüche  
durch Zahlung einer Entschädigung   => Freistellungsfunktion 

 
 
 
Deckungssummen 
 
 
Regel-Deckungssummen: 3.000.000 €  für Personenschäden 

   500.000 €  für sonstige Schäden 
                          (Sach- und Vermögensschäden) 

 
Die Deckungssummen müssen vorausschauend vereinbart werden, um zukünftige Schäden, 
sogenannte Spätschäden, regulieren zu können. 
 
 
Führt ein Verstoß erst Jahre später zu einem Schaden, stehen hierfür nur die (noch nicht verbrauchten) 
Deckungssummen aus dem Jahr zur Verfügung, in dem der Verstoß begangen wurde !  
 
 
Gegen den Architekten oder Ingenieur gerichtete Ansprüche resultieren aus 
 

• Personenschäden 
 

• Sachschäden, insbesondere Vermögensfolgeschäden – üblicherweise in Verbindung mit 
Bauwerksmängeln/-schäden sowie aus  
 

• reinen Vermögensschäden. 
 
Innerhalb eines Versicherungsjahres könnten mehrere Verstöße begangen werden, deren 
Schadenvolumen die Deckungssumme erreicht.  
 
Allgemein üblich ist daher eine zwei- bzw. dreifache Begrenzung der Deckungssumme, die sog. 
Deckungssummenmaximierung. 
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Mittelbare oder unmittelbare Schäden ? 
 
 
Die Nennung von Sach- und Vermögensschäden ist eine erste Hilfe, wenn der Kunde sich über die 
Leistungsfähigkeit seiner Haftpflichtversicherung informieren möchte. 
 
Aber häufig bleiben gezielte Fragen offen.  
 
Ist z.B. der Bandstillstand und der damit verbundene Ertragsausfall Gegenstand einer 
Architektenhaftpflicht ? 
 
Zur Klärung kann die Erläuterung der Begriffe „Mittelbar“ und „Unmittelbar“ beitragen.  
 
Mittelbar bedeutet, dass etwas „nicht direkt“ oder über eine „Zwischenstation“ erfolgt ist.  
 
Unmittelbar hingegen steht für den „sofortigen“, „direkten“ Weg. 
 
Beispiel: Ein Handwerker bohrt ein Locher in eine Wand. Dabei trifft und beschädigt er die 

darunterliegende Elektroleitung.  
Dadurch entsteht ein Brand bei dem die Wohnung komplett ausbrennt.  
 
Der unmittelbare (direkte) Schaden war die Beschädigung der Elektroleitung, der 
mittelbare (indirekte) Schaden der Wohnungsbrand. 
 

Da eine Architektendeckung neben den sogenannten „unechten“ Vermögensschäden (in den AHB 
geregelt) auch die „echten“ Vermögenschäden (in den Besonderen Bedingungen geregelt) 
berücksichtigt, ist die Unterscheidung in mittelbare und unmittelbare Vermögensschäden sehr wichtig. 
 
Während die mittelbaren (so genannten unechten) Vermögensschäden, die als Folge eines Personen- 
oder Sachschadens entstehen, regelmäßig mitversichert sind, sind die unmittelbaren 
Vermögensschäden nur im Falle einer besonderen Vereinbarung / Besonderen Bedingungen oder bei 
den reinen Vermögensschaden-Haftpflichtversicherungen gedeckt. 
 
Aber auch bei den unmittelbaren Vermögensschäden gibt es Grenzen. 
 
Beispiel: Ein Architekt plant ein Maschinenteil für eine bereits bestehende Produktionsstraße.  

Dieses Teil wird eingebaut und funktioniert aufgrund eines Planungsfehlers (z.B. zu 
Leistungsschwach) nicht wie erwartet. Die Produktionsstraße wird angehalten, um den 
Fehler zu beheben.  

 
Der versicherte (unmittelbare) Schaden besteht hier aus den Kosten für die 
Fehlerbehebung, da dies dem direkten Schaden (zu geringe Leistung) entspricht. 

 
Als unversicherten Schaden (mittelbar) wäre hier der Ertragsausfall zu nennen, da 
dieser die Folge (!) der „Leistungsschwäche“ ist. 

 
   
  
 
 
 
 
 
 




